24. JANUAR 2024 - Ministerieller Erlass zur Festlegung der zuständigen Behörde für die Eingabe von Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen, gegen die eine restriktive Maßnahme erlassen wurde, in Anwendung von Artikel 25 der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006


(Belgisches Staatsblatt vom 2. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


24. JANUAR 2024 - Ministerieller Erlass zur Festlegung der zuständigen Behörde für die Eingabe von Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen, gegen die eine restriktive Maßnahme erlassen wurde, in Anwendung von Artikel 25 der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006


Die Staatssekretärin für Asyl und Migration,


Aufgrund des Artikels 25 der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006;

Aufgrund des SIS-Gesetzes vom 2. März 2023;

In Erwägung der Zugriffsrechte auf das SIS, die dem Ausländeramt im Rahmen der Verordnung (EU) 2018/1961 gewährt wurden (Amtsblatt der Europäischen Union vom 7. März 2023, C 85, S. 3);


Erlässt:


Artikel 1 -  Die Generaldirektion Ausländeramt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres wird als zuständige Behörde für Ausschreibungen in Anwendung von Artikel 25 der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 bestimmt.


Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft.


Gegeben zu Brüssel, den 24. Januar 2023


N. DE MOOR

